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STADT KALKAR 
 
 

4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 059 – Gewerbepark Kehrum 
 

 

Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungsverfahren 
 

 

 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

  

 

Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

Nr. 
Behörde /  
Träger öffentlicher Belange 

Ort Datum 

1 
Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr  

Bonn 10.03.2016 

2 Westnetz Wesel 11.03.2016 

3 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Kampfmittelbeseitigungs-
dienst  

Düsseldorf 11.03.2016 

4 Niederrheinische Industrie- 
und Handelskammer 

Duisburg 11.03.2016 

5 Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6, Bergbau und 
Energie 

Dortmund 17.03.2016 

6 Handwerkskammer Düssel-
dorf 

Düsseldorf 18.03.2016 

7 Kreis Kleve – Untere Land-
schaftsbehörde 

Kleve 24.03.2016 

 

 

Die Stellungnahmen der Behörden werden bei Bedarf seitens der Verwaltung kommen-

tiert und mit einem Beschlussvorschlag versehen 

Anlage 2 z. Ds.-Nr.: 10/293 
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1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr, Stellungnahme vom 24.03.2016 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung des Planes mit aufgenommen. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. Folgender Hinweis wird mit aufgenommen: 
 

Sollten baulichen Anlagen einschließlich untergeordneter Gebäudeteile eine Höhe von 

30 m überschreiten, sind diese dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat I 3, Fontainengraben 200 in 53123 Bonn 

oder ihrem zuständigen Rechtsnachfolger die Planunterlagen vor Erteilung einer Bau-

genehmigung zur Prüfung zuzuleiten. 
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2 Westnetz , Stellungnahme vom 11.03.2016 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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3 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
Stellungnahme vom 11.03.2016 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Es handelt sich bei dem Änderungsbereich um eine bereits von der Eigentümerin bau-

lich in Anspruch genommene Fläche. Ob dabei eine geophysikalische Untersuchung 

auf Kampfmittel für das Plangebiet stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Es ist daher 

nicht auszuschließen, dass sich im Plangebiet noch Kampfmittel befinden. Insofern 

sind Erdarbeiten mit besonderer Vorsicht auszuführen. Auch sind bei einem Fund die 

Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die zuständigen Stellen zu benachrichtigen. 

Ein entsprechender Hinweis sowie eine entsprechende Erläuterung werden in die Be-

gründung mit aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Anregungen wird gefolgt. Folgender Hinweis wird mit aufgenommen:  

 
Es besteht ein Verdacht auf Kampfmittel im Plangebiet. Bodeneingreifende Maßnah-

men sind mit der gebotenen Vorsicht vorzunehmen, da ein Kampfmittelvorkommen 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Weist der Boden oder der Erdaushub 

eine außergewöhnliche Verfärbung auf oder werden verdächtige Gegenstände beo-

bachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und das Ordnungsamt zu verständigen. 
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4 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, Stellung-
nahme vom 11.03.2016 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Eine erhebliche Eingrenzung der zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten der Brachfläche 

sowie eine deutlich erschwerte Vermarktung der Brachfläche ist nicht erkennbar. Es 

sind weiterhin eine Vielzahl von gewerblichen Betriebsarten zulässig, die geeignete 

Standortvoraussetzungen im Plangebiet vorfinden. Zudem können gewerbliche Anla-

gen der Abstandsliste des Abstanderlasses 2007 zugelassen werden, wenn durch be-

sondere Maßnahmen die Emissionen der Anlagen so weit begrenzt oder die Ableitbe-

dingungen so gestaltet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in den schutzbe-

dürftigen Gebieten vermieden werden. 

Zudem dienen die vorgenommenen Festsetzung der Vermeidung von Konflikten zwi-

schen immissionsverursachenden sowie immissionsempfindlichen Nutzungen. Dies 

trägt u.a zur planerischen Sicherung des geltenden Gebotes der gegenseitigen Rück-

sichtsnahme insbesondere der gewerbliche Nutzungen und Wohnnutzungen im Plan-

gebiet bzw. daran angrenzend bei.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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5 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und  
Energie, Stellungnahme vom 17.03.2016  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Plan mit aufgenommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Folgender Hinweis wird 
mit aufgenommen:  

Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenden Bergwerksfeld „Hammin-

keln“ und über dem auf Steinsalz verliehenden Bergwerksfeld „Rees“, die sich im Ei-

gentum des Landes Nordrhein-Westfalen befinden. Im Bereich des Plangebietes ist in 

naher Zu-kunft nicht mit bergbaulichen Tätigkeiten zu rechnen. Es wurde kein Bergbau 

aus der Vergangenheit im Plangebiet dokumentiert. 
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6 Handwerkskammer Düsseldorf, Stellungnahme vom 
18.03.2016 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die baurechtliche Zulässigkeit der genannten, in der Umgebung des Plangebietes an-

grenzenden Betriebe wird nicht verändert. Für das Plangebiet selbst gelten auch wei-

terhin die gesetzlich vorgeschriebenen (immissionsschutzrechtlichen) Regelungen ei-

nes Gewerbegebietes im Sinne des § 8 BauNVO mit den vorgenommenen nähreren 

Bestimmungen. Hier sind auch weiterhin lediglich gewerbliche Nutzungen zulässig, für 

die – wie bisher – entsprechend hohe Immissionsgrenzwerte gelten. Eine Herabset-

zungen der Abstandsklasse zur Bestimmung der Art der baulichen Nutzungen hat kei-

ne nennenswerten Auswirkungen auf die genanten Betriebe bzw. umgekehrt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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7 Kreisverwaltung Kleve - Untere Landschaftsbehörde, Stel-
lungnahme vom 24.03.2016 

 
Stellungnahme der Verwaltung (Zur Unteren Landschaftsbehörde): 

Eine Artenschutzprüfung wurde durchgeführt und entsprechend in den Umweltbericht 

übernommen. Dabei wurden keine negativen Auswirkungen auf planungsrelevante 

Arten festgestellt. Zudem wurde ein entsprechender Hinweis in die Begründung mit 

übernommen. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Anregungen wird gefolgt. Folgender Hinweis wird mit aufgenommen: 

 

Fällmaßnahmen sind in der Zeit vom 01.10.2016 bis 28.02.2016 durchzuführen. Sollte 

von diesem Zeitraum abgewichen werden, ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erfor-

derlich. 

  

 

 

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

eingegangen bzw. zu Protokoll gegeben worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


